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Was erwartet Sie?

1. Was macht eine „ambulant betreuten Wohngemeinschaft“ aus?

Was ist das Neue – was das Innovative?

2. Für wen ist eine WG geeignet?

3. Worin unterscheidet sich eine WG von einem Pflegeheim?

4. Konzeptbausteine oder Einblicke in das Alltagsleben einer WG?

5. Geteilte Verantwortung oder die Frage: wie ist die WG organisiert?

6. Wie finanziert sich die WG – Kostenstruktur



Was macht ein gutes Leben im Alter aus –wenn Sie nicht 

mehr zu Hause versorgt werden können?

➢ nicht alleine sein

➢ Noch dazu zu gehören

➢ Noch etwas erleben –

Spaß haben – Feste feiern

➢ Den eigenen Lebens- und 

Tages Rhythmus  leben 

dürfen

➢ Gebraucht werden

➢ Noch Aufgaben haben –

mit und trotz Demenz

➢ Für andere bedeutsam 

bleiben



Entlang der Prinzipien:

✓ wie zu Hause auch

✓ mehr Familie – weniger Institution

✓ mehr Betreuung - weniger Pflege

✓ Lebendiger Alltagsgestaltung

✓ Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten 

durch Angehörige

✓ Umsetzung eines besseren Betreuungsschlüssel 

als im Heim durch Einbindung von engagierten

Bürger*innen und Angehörigen



Für wen ist eine ambulant betreute Wohngemeinschaft 

geeignet? 

➢ für Menschen mit Unterstützungsbedarf /Demenz , die nicht mehr   

alleine zu Hause  leben können  

UND

➢ für Angehörige, die Entlastung suchen  und  

dabei  weiterhin  Verantwortung übernehmen wollen.



Worin unterscheidet sich die „ambulant betreute 

Wohngemeinschaft“ von einem Pflegeheim?

Angehörige entscheiden über alle grundsätzlichen Themen :

➢ Angehörige entscheiden über die Auswahl des Pflegedienstes. Der 

Pflegedienst hat Gaststatus

➢ Angehörige  haben einen wesentlichen Einfluss auf die Konzeption 

und Gestaltung des Alltagslebens 

➢ Angehörige entscheiden darüber , wer in die WG einzieht

➢ Angehörige können sich aktiv am Dienstplan beteiligen



Worin unterscheidet sich die „ambulant betreute 

Wohngemeinschaft“ von einem Pflegeheim?

Status einer Privatwohnung Die Bewohner sind Mieter



Jeder Bewohner hat sein eigenes Zimmer, das er mit 

seinen Möbeln einrichtet



Aktive Tagesgestaltung:

„Wie zu Hause auch!“



Aktive Tagesgestaltung:

„Wie zu Hause auch !“



Beteiligung und Teilhabe:

„keine Aktivität ohne die Bewohner*innen“



Familiäres Miteinander



Die Verantwortungsgemeinschaft  der „WG Lichtblick“

Verein Lichtblick e.V.

Koordinierungs-

Kreis

✓ Vorstand Lichtblick e.V.

✓ Sprecher  Angehörige

✓ Leitung Alltagsbegleiter

✓ Pflegedienstleitung

Ambulanter Pflege-

dienst

Vermieter
Erich und Liselotte Gradmann-

stiftung 

Bewohner-

gremium
Zusammenschluss der 

Angehörigen

 Kontinuität sichern

 Öffentlichkeitsarbeit/Sponsoring

 Qualitätssicherung

 Lobby für Menschen mit Demenz

 Vermittler bei Konflikten

 schließt eine Vereinbarung

 trifft sich ca. alle 6 bis 8

Wochen

 entscheidet über alle zentralen 

Angelegenheiten der WG

 legt Verfahren zur Regelung von

Konflikten/Beschwerden fest



Die Verantwortungsgemeinschaft 

der ambulant betreuten WG Lichtblick



Finanzierung von Betreuung, Wohnen und Leben in einer 

„ambulant betreuten Wohngemeinschaft“

• Wohnraumkosten (Miete + Nebenkosten)

• Haushaltskosten (Essen, Verbrauchsgüter, Unternehmungen)

• Kosten für Betreuung

SGB XI § 45 Entlastungsbeitrag 125 €

SGB XI § 38 a Wohngruppenzuschlag 214 €

• Kosten für Pflege - Leistungen der Pflegeversicherung



 WG Lichtblick Kostenzusammenstellung – 
Juni 2020      

      
Pflegegrad 1 2 3 4 5 

Pflegesachleistung § 36 SGB XI           689 €      1.298 €      1.612 €      1.995 € 

Häusliche Krankenpflege nach SGB V 

Betreuungspauschale  

     
       
2.398,88 € 2.398,88 € 2.398,88 € 2.398,88 € 2.398,88 € 

                       

abzgl. Leistungen § 45 b SGB XI  - Entlastungsleistung            125 €         125 €         125 €         125 €         125 € 
Abzgl. Leistungen nach § 38a SGB XI -
Wohngruppenzuschlag            214 €         214 €         214 €         214 €         214 € 

      

zusätzlicher Eigenanteil bei Pflegegrad 1            689 €         

Eigenanteil Pflege und Betreuung 2.748,88 € 2059,88 € 2059,88 € 2059,88 € 2059,88 € 

 
Anteil Wohnen und Leben 

Mietkosten            250 €         250 €         250 €         250 €         250 € 

Mietnebenkosten            180 €         180 €         180 €         180 €         180 € 

Rücklagen              30 €           30 €           30 €           30 €           30 € 

Haushalt            230 €         230 €         230 €         230 €         230 € 

Gesamtkosten Miete und Haushalt            690 €         690 €         690 €         690 €         690 € 

Gesamtkosten WG Lichtblick monatlich 3.438,88 € 2.749,88 € 2.749,88 € 2.749,88 € 2.749,88 € 

Abzgl. Eigenanteil/dienstpanrelevante Mitarbeit -         200 € -       200 € -      200€ -      200€ -      200€ 
 

Gesamtkosten WG Lichtblick/ Mitarbeit  3.23,88 € 2.549,88 € 2.549,88 € 2.549,88 € 2.549,88 € 





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Grundriss WG Lichtblick



WTPG – Wohn, Teilhabe und Pflegegesetz

Vollständig selbstorganisierte 

ambulant betreute Wohngemeinschaft 

• Nicht mehr als 12 BewohnerInnen

• Vorlage einer Gesamtkonzeption bei der örtlichen 

Heimaufsicht

• Eigenverantwortung und Selbstbestimmung aller 

BewohnerInnen ist gewährleistet

• Die BewohnerInnen sind strukturell unabhängig von 

einem Leistungserbringer  - Art und Umfang der Pflege-u. 

Unterstützungsleistungen können frei gewählt werden

• Die Lebens- und Haushaltsführung wird selbstbestimmt 

gemeinschaftlich gestaltet. Es gibt ein Bewohnergremium

• Uneingeschränkte Ausübung des Hausrechtes

• Über die Aufnahme neuer BewohnerInnen wird selbst 

entschieden

• Die Selbstbestimmung der BewohnerInnen ist durch eine 

konzeptionelle und tatsächliche Einbindung der 

Betreuer/Angehörigenn in den Alltag gesichert.

Von einem Anbieter-verantwortete 

ambulant betreute Wohngemeinschaft

• Nicht mehr als 12 BewohnerInnen

• Unterliegt dem WTPG – Vorlage eines Konzeptes und der 

Standards bei der örtlichen Heimaufsicht 

• teilweise selbstverantwortet – ein Anbieter hat die 

verantwortliche Leitung -unterliegt dem WTPG 

(Anforderungen an bauliche, personelle Standards)

• Angemessene Qualität des Wohnens  25 m² pro 

BewohnerIn (  Einzelzimmer mit zugeordnetem 

Sanitärbereich plus Gemeinschaftsfläche)  

• Überprüfung der Qualität durch die Heimaufsicht  in den 

ersten drei Jahren.

• Nicht mehr als 2 Wohngemeinschaften des gleichen 

Anbieters in unmittelbarer Nähe

• Pflege- und Betreuungsdienste haben Gaststatus

• Freie Wahl bei Art und Umfang der Pflege muss 

gewährleistet sein.

• Einrichten eines Bewohnergremiums zur Sicherung der 

Selbstbestimmung


